
© Landratsamt Freising: Fax: 08161/600-694 oder E-Mail: Versammlungsrecht@kreis-fs.de  Seite 1 von 2 

Stand: 10/2019 

Landratsamt Freising 
SG 31 – Ordnungsamt 
Landshuter Str. 31 
85356 Freising  

 

Anzeige einer Versammlung 
nach dem Bayerischen 
Versammlungsgesetz 

 

Eingang am / NZ:  

Veranstalter  Privatperson oder  Vereinigung: 
Privatperson: Familienname, Vorname 

       

Vereinigung: Bezeichnung des Vereins, der Organisation, Bürgerinitiative, Gewerkschaft usw. 

      

 

E-Mail 

      

Telefonnummer (tagsüber) 

      

Straße, Hausnummer 

            

PLZ 

      

Ort 

      

 

Verantwortliche/r Leiter/in der Versammlung/des Aufzuges/der Kundgebung: 
Familienname 

      

Vorname 

      

ggf. Geburtsname  

      

Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      

E-Mail 

      

Telefonnummer (tagsüber) 

      

Mobil 

      

Faxnummer 

      

Straße, Hausnummer 

            

PLZ 

      

Ort 

      

 

Vertreter/in des/der Versammlungsleiters/in: 
Familienname 

      

Vorname 

      

ggf. Geburtsname  

      

Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      

E-Mail 

      

Telefonnummer (tagsüber) 

      

Mobil 

      

Faxnummer 

      

Straße, Hausnummer 

            

PLZ 

      

Ort 
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Weitere Angaben zu der Versammlung: 
Thema  

      

Datum  

      

Beginn der Versammlung (Uhrzeit) 

      

Ende der Versammlung (Uhrzeit) 

      

Art der Versammlung 

 an einem Ort verbleibend 

 sich bewegend  

Versammlungsort oder ggf. Wegstrecke (Lageplan oder Beschreibung beilegen) 

      

Anzahl der voraussichtlichen Teilnehmer 

      

Anzahl der Ordner 

      

Bekanntgabe der Versammlung 

 Flugblätter  Plakate  Presse  Post  Homepage 

 Fernseh/Rundfunk  sonstige Internetanwendungen (Chat, E-Mail, usw.) 

 anderes                                                      

Kundgebungsmittel (Gegenstände die anlassbezogen mitgeführt werden sollen, z.B. Fahnen, Transparente, Schil-

der, Megaphone, Lautsprecheranlage usw.) 

      

Sonstige Angaben 

      

 
Da die Postlaufzeiten auf Grund der Kurzfristigkeit im Bereich Versammlungen oft nicht eingehalten 
werden können, ist die Kommunikation per Telefon und E-Mail sowie die Übermittlung des Bescheids 
(vorab) per E-Mail eine wichtige Voraussetzung für die Bearbeitung Ihrer Versammlung. 
 

Datenübermittlung per E-Mail 

Mit der Übermittlung personenbezogener Daten (z.B. Zusendung des Versammlungsbescheides) per  
E-Mail bin ich einverstanden/ nicht einverstanden. (Falls nein, bitte oben Fax-Nr. angeben). 
 
Ich wünsche zusätzlich zur E-Mail:  die Übersendung des Bescheids per Post 
       keine Übersendung des Bescheids per Post 

 
Bitte beachten Sie: 
- Versammlungen unter freiem Himmel sind spätestens 48 Stunden (Samstage, Sonn- und Feiertage blei-
ben außer Betracht) vor deren öffentlicher Bekanntgabe (z.B. in den Medien) beim Landratsamt Freising 
anzuzeigen.  
- Wenn Speisen und Getränke abgegeben werden sollen, ist gegebenenfalls eine gaststättenrechtliche Er-
laubnis notwendig. 
 

Ort/Datum: 

      

Unterschrift der/des Antragstellers/in: 
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